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Einleitung 

Auch wenn die Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschäden, in de
nen als Unfallursache Alkoholeinfluß ermittelt werden konnte, in den letzten Jah
ren rückläufig ist, beträgt der durch Alkoholunfälle verursachte Anteil der getöte
ten Personen immer noch fast 20% 1. Die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit 
durch alkoholisierte Fahrzeugführer stellt damit ein zentrales Problem des sich zu
dem stetig verdichtenden Kraftfahrzeugverkehrs dar. 

Die Bedeutung des Problems "Alkohol im Straßenverkehr" und ein entsprechen
des Sanktionsbedürfnis sind vom Gesetzgeber bereits früh erkannt worden. Er hat 
schon im Jahre 1932 einen Übertretungstatbestand2 geschaffen, mit dem diejenigen 
Kraftfahrzeugführer erfaßt wurden, die aufgrund der Wirkung des genossenen Al
kohols nicht mehr zur sicheren Führung ihres Fahrzeugs in der Lage waren. So
wohl die Begrifflichkeit dieser Vorschrift als auch ihre Konstruktion als abstraktes 
Gefahrdungsdelikt finden sich noch heute im geltenden § 316 StGB wieder. Das 
Merkmal der Fahrunsicherheit3 ist damit seit jeher zentraler Anknüpfungspunkt 
der Trunkenheitsdelikte. 

Während der Gesetzgeber jedoch seinerzeit zur Umschreibung der vom Alkohol 
ausgehenden Gefahr auf die Verwendung von Allgemeinbegriffen, wie "Trunken
heit" oder "Fahrunsicherheit" angewiesen war, weil es an medizinisch-naturwis
senschaftlichen Erkenntnissen über Alkoholwirkungen fehlte, bietet der Fortschritt 
auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet der Blutalkoholforschung heute die Mög
lichkeit, die Unterscheidung zwischen Recht und den verschiedenen Stufen des 
Unrechts an quantitative Parameter zu knüpfen. Zwar bestand bereits zu Beginn 
der dreißiger Jahre mit der Entwicklung des Widmark-Verfahrens vergleichsweise 
früh die Möglichkeit, das Maß der Alkoholbeeinflussung über die Höhe des Blut
alkoholgehaltes festzustellen. Aber erst die fortan einsetzende Blutalkoholfor
schung führte zu umfangreichen und heute weitgehend als gesichert geltenden Er
kenntnissen über die Wirkung des Alkohols auf das Leistungsvermögen, insbeson
dere auf die Fähigkeit zur Fahrzeugführung. Damit ist die Abhängigkeit der Beein
trächtigung der Fahrsicherheit vom vorangegangenen Alkoholgenuß über das 
Merkmal der Blutalkoholkonzentration quantifizierbar geworden. 

I Vgl. S. 9 des Jahrgangsberichts "Alkoholunfalle im Straßenverkehr 1996", hrsg. vom 
Statistischen Bundesamt Wiesbaden. 

2 § 17 11 KVO, RGBI. I 1932, S. 209. 

3 V gl. zu diesem und gleichbedeutend verwendeten Begriffen u. Teil I B 11. I. Fußn. 177, 
178. 

2' 
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Der Fortschritt auf dem Gebiet der Blutalkoholforschung hat dazu geführt, 
daß sich auch die Rechtsprechung zur Konkretisierung des Begriffs der Fahrun
sicherheit zunehmend an der Höhe des Blutalkoholgehaltes orientiert. Neben 
dem von der Rechtsprechung für die Annahme von alkoholbedingter Fahrunsi
cherheit geforderten Mindestblutalkoholwert von 0,3%0, gipfelte diese Entwick
lung schließlich in der Festlegung eines "Grenzwertes der absoluten Fahrunsi
cherheit" von derzeit 1,1%0. Mit Erreichen dieses Wertes gilt seither jeder Kraft
fahrzeugführer ohne weiteres als fahrunsicher. Dagegen bereitet der zwischen 
diesen beiden Eckwerten liegende Bereich der sog. "relativen Fahrunsicherheit,,4 
in der forensischen Praxis erhebliche Schwierigkeiten, da die Feststellung der 
Fahrunsicherheit hier nicht allein durch den Nachweis der Blutalkoholkonzentra
tion erfolgen kann. Sie ist vielmehr vom Vorliegen alkoholbedingter Ausfaller
scheinungen abhängig. 

Von besonderer Problematik ist vor allem der Nachweis der subjektiven Tatbe
standsseite. Anerkanntermaßen hat eine nicht nur unbedeutende Alkoholisierung 
neben Beeinträchtigungen der physischen Leistungsfähigkeit auch Störungen im 
psycho-physischen Bereich zur Folge. Vor allem vorübergehende Persönlichkeits
veränderungen, wie Enthemmung, Sorg- und Kritiklosigkeit sowie gesteigerte Ri
sikobereitschaft, führen bei stark alkoholisierten Personen zu einer mit der Realität 
nicht mehr in Einklang zu bringenden, subjektiven Überschätzung des eigenen Lei
stungsvermögens. Trotz hoher Blutalkoholkonzentrationen mißlingt daher häufig 
der Nachweis einer für die Beurteilung der eigenen Fahrsicherheit erforderlichen 
und für die Vorsatzbildung ausreichenden Kritik- und Selbsteinschätzungsfähig
keit. Der Fahrlässigkeitsvorwurf unterli.egt in diesem Fall ebenfalls Zweifeln. Aber 
auch bei geringerer Alkoholbeeinflussung gestaltet sich der Vorsatznachweis 
schwierig. Zwar wird in der Regel die Erkenntnis- und Selbsteinschätzungsfähig
keit vorliegen. Dafür fehlt es oft an deutlich alkoholbedingten Ausfallerscheinun
gen, die den Nachweis zulassen, daß der Fahrzeugführer die Alkoholwirkung be
merkt und als verkehrsrelevant hat beurteilen müssen. 

Die Spannungen, die sich damit aus den Anforderungen an den gerichtlichen 
Nachweis des Tatbestandsmerkmals der Fahrunsicherheit einerseits und den natur
wissenschaftlichen Erkenntnissen andererseits ergeben, sind schließlich auch von 
gerichtsmedizinischer Seite erkannt und erstmals in der Denkschrift der Deutschen 
Gesellschaft für gerichtliche und soziale Medizin im Jahre 1961 5 umfassend fest
gehalten worden. Obwohl deren Ergebnisse kurz darauf auch vom Bundesgesund
heitsamt bestätigt wurden und zu der bis heute auch in der rechtswissenschaftli
chen Literatur oft wiederholten Forderung geführt haben, das unscharfe und der 
Ausfüllung durch die Rechtsprechung bedürfende Merkmal der Fahrunsicherheit 
durch einen konkreten, gesetzlich fixierten Blutalkoholwert zu ersetzen, ist der Be-

4 Zu den Begriffen "absolute Fahrunsicherheit" und ,,relative Fahrunsicherheit" vgl. näher 
u. Teil I B Il. 1. Fußn. 180, 181. 

5 BA 1961, 33. 
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griff der Fahrunsicherheit im Bereich der Strafvorschriften bis heute zentraler An
knüpfungspunkt geblieben. 

Wahrend der medizinisch-technische Fortschritt auf dem Gebiet der Blutalko
holforschung rasch von der Strafrechtspraxis rezipiert worden ist, spiegelt er sich 
in der Gesetzgebung nur unvollständig und mit erheblicher zeitlicher Verzögerung 
wieder. Erst im Jahre 1973 führte der Gesetzgeber unter Beibehaltung der auf den 
Begriff der Fahrunsicherheit abstellenden Strafvorschriften die O,8-Promillegrenze 
in Gestalt der Ordnungswidrigkeit des § 24a StVG ein. Für den Bereich der Straf
tatbestände hat dagegen die Rechtsprechung mit der Entwicklung des Grenzwertes 
der absoluten Fahrunsicherheit übernommen, was der Gesetzgeber nicht durchset
zen konnte. 

Das Gesetz stellt somit teils auf das Merkmal der Fahrunsicherheit und teils auf 
einen gesetzlich festgelegten Blutalkoholgehalt ab. Diese Anknüpfung an unter
schiedliche Gefahrenschwellen stellt das Grundproblem der Sanktionierung alko
holisierter Fahrzeugführer dar. Wenn die geltende Rechtslage trotz eines ver
gleichsweise überschaubaren Bestands einschlägiger Vorschriften für den juristi
schen Laien kaum verständlich ist und auch Fachleuten Schwierigkeiten bereitet, 
so beruht dies vor allem darauf, daß die Reichweite der auf Fahrunsicherheit ab
stellenden Strafvorschriften von vielen Fahrzeugführern verkannt wird und auch in 
öffentlich geführten Diskussionen um die Herabsetzung der O,8-Promillegrenze 
nicht genügend herausgestellt worden ist6 . Den meisten Kraftfahrern ist wohl 
kaum hinreichend geläufig, daß sie bereits bei einem Blutalkoholgehalt unterhalb 
der im Ordnungswidrigkeitenrecht festgelegten Gefahrengrenzwerte Gefahr lau
fen, sogar den Tatbestand einer Strafnorm zu verwirklichen. 

Nach alledem muß es verwundern, daß der Gesetzgeber für die Strafvorschriften 
bis heute am Tatbestandsmerkmal der Fahrunsicherheit festgehalten hat. Hier darf 
wohl der außergewöhnlich hohe Einfluß der öffentlichen Meinung, die sich heftig 
gegen jede Einschränkung im Bereich der Kraftfahrzeugbenutzung sträubt7, als 
mögliche Ursache nicht unterschätzt werden. Dies zeigt bereits die von Kompro
missen gekennzeichnete historische Entwicklung der Trunkenheitsdelikte, insbe
sondere das langwierige Gesetzgebungsverfahren zu § 24a StVG8 und auch die 

6 Vgl. zur jüngsten Diskussion um die Herabsetzung des Gefahrengrenzwertes in § 24a 
StVG (BT-Drs. 1311439, 13/7906) die Fernsehsendung ,,Pro und Contra" ARD v. 
24.7.1997; Der Spiegel 40/ 1997, S. 27; Stern 43/ 1997, S. 42 ff. 

7 Ronellenfitsch ist beispielsweise der Auffassung, daß die Rechte der Autofahrer durch 
vermehrte Geschwindigkeitsbeschränkungen, 30-km-Zonen und "die grundrechtsdogmati
sche Schreckensversion der autofreien Innenstädte" unzulässig beschnitten würden, DAR 
1994, 13. Bei den zahlreichen, häufig mit verfassungsrechtIichen Erwägungen gerechtfertig
ten Maßnahmen bliebe das aus der Gesamtheit der grundrechtIichen Mobilitätsgehalte abzu
leitende Grundrecht auf Mobilität, weIches auch das Grundrecht, Auto zu fahren beinhalte, 
unberücksichtigt, DAR 1994,9, 12 f. Vor diesem Hintergrund sei der Slogan ,,Freie Fahrt für 
freie Bürger" durchaus ernst zu nehmen, DAR 1994, 12. 

R Vgl. dazu u. Teil 1 B IX. I. 
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